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benen Erlaubnis gemäß §§ 8 ff. und § 15 WHG i.V.m. §§ 14 und 16 LWG zur Ent-

nahme von Grundwasser für die Herstellung von Mineralwasser und Süßgetränken 

aus den Gewinnungsanlagen 

 

lfd. 
Nr. 

Art der Ent-
nahme 
Br./Qu. 

Bezeichnung 
der Fassung 
AKSWV-Nr.  

Gemeinde 

Bezeichnung aus kataster-
amtlichem Lageplan 

Gemarkung       Flur      Flurst. 

UTM 32U  
Ost 

UTM 32U 
Nord 

1 Br. NP 11 WFG-Bez 
301000068 
 

Rinzenberg Rinzenberg 1 15/12 363 346 5 506 501 

2 Br. NP 12 WFG-Bez 
301000069 
 

Rinzenberg Rinzenberg 1 15/12 362 420 5 505 291 

3 Br. NP 13 WFG-Bez 
301000070 

 

Rinzenberg Rinzenberg 1 15/12 362 914 5 506 033 

  Koordinatensystem: UTM/ETRS89, Zone 32U 

 

wird abgelehnt. 

 

2. Die aufgrund der rechtzeitigen Beantragung der Neuerteilung bisher stattgefundene 

vorübergehende Fortsetzung der Entnahme des Grundwassers (Erlaubnisfiktion) ist 

nicht mehr gestattet. Die Entnahme ist aufgrund dieser Ablehnungsentscheidung 

sofort einzustellen. 

 

3. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer 2 wird ein Zwangsgeld in Höhe von 

25.000 € angedroht. 

 

4. Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. Die Entscheidung über die Höhe 

der Kosten ergeht durch gesonderten Bescheid. 

 

 

Begründung 

 

I.  

Die Firmen Hochwald Sprudel Schupp GmbH und Schwollener Sprudel GmbH & Co. 

KG betreiben im Bereich des Nationalparks Hunsrück-Hochwald mehrere Brunnen zur 

Gewinnung von Mineralwasser. 
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Mit Bescheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD Nord), Regional-

stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Koblenz, vom 05.05.2014 (Az. 

323-V64-134-02 050/034-14) wurde dem Firmenkonsortium die wasserrechtliche Er-

laubnis zur Niederbringung von insgesamt 13 Versuchsbohrungen in den Gemarkun-

gen Siesbach, Leisel, Schwollen, Hattgenstein, Rinzenberg und Oberhambach zur Er-

schließung von Mineralwasser erteilt. Von diesen Versuchsbohrungen wurden sechs 

Erkundungsbohrungen niedergebracht und zu Brunnen ausgebaut. 

 

Mit weiterem Bescheid der SGD Nord vom 11.03.2019 (Az. 323-V32-134-02 080/100-

18) wurde der Hochwald Sprudel Schupp GmbH für die Brunnen NP 11, NP 12 und NP 

13 eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser zum Zweck der 

Herstellung von Erfrischungsgetränken sowie nach entsprechender Anerkennung zur 

Abfüllung von Mineralwasser erteilt. 

 

Die Erlaubnis umfasste folgende maximal zulässige Entnahmemengen: 

 

Brunnen NP 11:  5,00 m³/h, 120,00 m³/d, 39.400 m³/a 

Brunnen NP 12:  6,00 m³/h, 144,00 m³/d, 48.000 m³/a 

Brunnen NP 13:  1,00 m³/h,   24,00 m³/d,   8.600 m³/a 

 

Die Erlaubnis war jederzeit widerruflich und bis zum 31.03.2024 befristet. 

 

Am 22.09.2023 beantragte die Antragstellerin die Neuerteilung des auslaufenden Was-

serrechts in Form einer gehobenen Erlaubnis für die Dauer von fünf Jahren für die Brun-

nen NP 11, NP 12 und NP 13. Aufgrund der rechtzeitigen Antragstellung war die vo-

rübergehende Fortsetzung der Grundwasserentnahme bis zur Entscheidung über den 

Antrag gemäß § 14 Abs. 3 LWG zulässig. 

 

Die drei betroffenen Vertikalbrunnen befinden sich in der Gemarkung Rinzenberg, Flur 

1, Flurstück Nr. 15/2 innerhalb des Nationalparks Hunsrück-Hochwald im Bereich des 

östlichen Oberlaufs des Börfinkgrabens sowie des Erdbeergrabens. 

 

Der Brunnen NP 11 liegt an der Nordwestflanke des Gefällberges im Bereich des Bör-

finkgrabens. Der Brunnen NP 12 befindet sich im Bereich des Erdbeergrabens, der 
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durch einen nahezu ganzjährig wasserführenden Bach geprägt ist. Der Brunnen NP 13 

liegt ebenfalls im Einzugsgebiet des Börfinkgrabens zwischen den beiden vorgenann-

ten Brunnen. 

 

Das Grundwasser zirkuliert in den Festgesteinen des Grundgebirges überwiegend in 

Klüften, Spalten und offenen Störungszonen. Die Grundwasserneubildung wird im Ein-

zugsgebiet der Brunnen vertreten durch den Gutachter der Antragstellerin ca. 200 mm/a 

angesetzt. Auf dieser Grundlage wurde seitens der Antragstellerin angenommen, dass 

die beantragten Entnahmemengen ohne nachteilige Auswirkungen auf den Grundwas-

serhaushalt gewonnen werden könnten. 

 

Im Hinblick auf die benachbarten Oberflächengewässer wurde gutachterlich davon aus-

gegangen, dass aufgrund der im Verhältnis zu den Abflussmengen geringen Entnah-

memengen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Gewässereigenschaf-

ten zu erwarten seien. Für den Erdbeergraben wurde zudem ausgeführt, dass dieser 

im Oberlauf auch unabhängig von der Grundwasserentnahme bei länger andauernder 

Trockenheit trockenfallen könne. 

 

Am 01.03.2015 trat der Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland über die Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald 

(NPHHStV) in Kraft. Dieser ratifizierte und damit in das jeweilige Landesrecht überführte 

Staatsvertrag zwischen den beiden Bundesländern bildet die rechtliche Grundlage für 

die Nationalparkverwaltung. Dieser bildet die rechtliche Grundlage für das Schutzre-

gime des betroffenen Gebietes. 

 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde zunächst eine allgemeine Vorprüfung 

des Einzelfalls gemäß § 7 UVPG durchgeführt. Diese führte mit Entscheidung vom 

18.04.2024 zu dem Ergebnis, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung besteht. Die Entscheidung wurde im UVP-Portal bekanntgegeben. 

 

Aufgrund der beantragten gehobenen Erlaubnis wurde ein förmliches Verfahren durch-

geführt. Die Antragsunterlagen wurden im Zeitraum vom 13.05.2024 bis zum 

14.06.2024 öffentlich ausgelegt.  
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Unter Berücksichtigung insbesondere der eingegangenen naturschutzfachlichen Stel-

lungnahmen ergaben sich erhebliche Zweifel an der ursprünglichen Einschätzung. Ins-

besondere wurde festgestellt, dass im Bereich des Erdbeergrabens ein Trockenfallen 

von Gewässerabschnitten möglich ist und erhebliche Auswirkungen auf aquatische Le-

bensräume nicht ausgeschlossen werden können. Diese Einschätzung hat sich durch 

das zweimalige Trockenfallen des Erdbeergrabens im letzten Sommer (2025) bestätigt, 

woraufhin mit Bescheid vom 08.04.2026 (Az.: 312-71-134-001/2025) die Antragstellerin 

u.a. aufgefordert wurde, die Entnahme auf 70.000 m³/a zu reduzieren. 

  

Vor diesem Hintergrund wurde die ursprüngliche Vorprüfung an die aktuelle Erkennt-

nislage angepasst und mit Entscheidung vom 27.11.2024 festgestellt, dass eine Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Diese Entscheidung 

wurde am 04.12.2024 öffentlich bekanntgegeben. Die vorherige Feststellung vom 

18.04.2024 hat sich damit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG erledigt.  

 

Im weiteren Verfahren wurde die Antragstellerin mehrfach, insbesondere im Rahmen 

des Scopingtermins am 13.11.2025, sowie durch wiederholte schriftliche Aufforderun-

gen, zur Vorlage eines Arbeits- und Zeitplans zur Erstellung eines UVP-Berichts gemäß 

§ 16 UVPG sowie zur Stellung eines naturschutzrechtlichen Befreiungsantrags nach 

§ 16 NPHHStV aufgefordert. Die hierfür erforderlichen Unterlagen wurden konkretisiert 

und mit Fristen versehen (Schreiben der SGD Nord an Antragstellerin jeweils vom 

09.12.2025, 16.12.2025, 09.01.2026, 13.02.2026, 05.03.2026 und zuletzt 26.03.2026). 

 

Trotz dieser Aufforderungen wurden weder Unterlagen für das Umweltverträglichkeits-

verfahren noch der UVP-Bericht nach § 16 UVPG noch ein Befreiungsantrag nach § 16 

NPHHStV vorgelegt. 

 

Mit Schreiben vom 20.04.2026 teilte die Antragstellerin über ihre Bevollmächtigten aus-

drücklich mit, dass sie weder die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

noch die Stellung eines Befreiungsantrags für erforderlich hält und hat gleichzeitig Klage 

erhoben. 

 

Damit steht fest, dass die Antragstellerin die zur Entscheidung erforderliche Mitwirkung 

endgültig verweigert. 
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II.  

Der Antrag auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis ist auf Grundlage der §§ 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12 Abs. 1 Nr. 2, 15, 47 WHG in Verbindung mit §§ 1, 9 Abs. 5, 13, 14 Abs. 1, 

15, 17, 24, 30, 34 BNatSchG sowie §§ 4, 15 Abs. 3, 16 des Staatsvertrags zwischen 

dem Land Rheinland-Pfalz und dem Saarland über die Errichtung und Unterhaltung des 

Nationalparks Hunsrück-Hochwald abzulehnen. 

 

Die beantragte Grundwasserentnahme stellt eine Gewässerbenutzung im Sinne des 

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG dar, für die gemäß § 8 Abs. 1 WHG eine Erlaubnis erforderlich 

ist. Die Zuständigkeit der SGD Nord als obere Wasserbehörde ergibt sich aus § 19 Abs. 

1 Nr. 1 c) aa) i. V. m. § 92 Abs. 2 und § 96 Abs. 1 LWG. 

 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 22.09.2023 rechtzeitig einen Antrag auf Neu-

erteilung gestellt, sodass die vorübergehende Fortsetzung der Grundwasserentnahme 

gemäß § 14 Abs. 3 LWG bis zur Entscheidung über den Antrag zulässig war. Mit Erlass 

dieses Ablehnungsbescheides entfällt diese Grundlage. Als gesetzliche Folge ist die 

Entnahme sofort einzustellen, da keine gültige Erlaubnis mehr besteht und die Erlaub-

nisfiktion mit dieser Ablehnungsentscheidung entfällt. 

 

1. UVP-Pflicht und deren rechtliche Bedeutung 

Das Vorhaben ist der Nr. 13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG zuzuordnen (Grundwasser-

entnahme zwischen 5.000 m³ und 100.000 m³ jährlich) und unterliegt damit einer stand-

ortbezogenen Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 2 UVPG. 

Bei der standortbezogenen Vorprüfung ist unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum 

UVPG genannten Schutzkriterien zu prüfen, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen haben kann. Maßgeblich ist hierbei der Grundsatz, dass mit stei-

gendem Schutzstatus eines Gebietes bereits geringere Auswirkungen als erheblich ein-

zustufen sind. Die zuständige Behörde hat lediglich eine überschlägige Prüfung vorzu-

nehmen. Ob tatsächlich erhebliche Umweltauswirkungen vorliegen, ist Gegenstand der 

Umweltverträglichkeitsprüfung selbst und darf im Rahmen der Vorprüfung nicht vorweg-

genommen werden. Können erhebliche Auswirkungen nicht sicher ausgeschlossen 

werden, ist im Zweifel eine UVP durchzuführen. 
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Vorliegend wurde zunächst mit Entscheidung vom 18.04.2024 festgestellt, dass keine 

UVP-Pflicht besteht. Bei dem vorliegenden Antrag handelt es sich um eine Neuertei-

lung einer ausgelaufenen Erlaubnis, sodass eine vollständige Neubewertung der 

Sach- und Rechtslage unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse erforderlich ist. 

Im weiteren Verfahren, insbesondere nach Offenlage und Auswertung der Stellungnah-

men, ergaben sich Erkenntnisse, die zur Überprüfung des bisherigen Sachstandes ge-

führt haben und eine Anpassung an den aktuellen Erkenntnisstand erforderlich machen. 

Insbesondere konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Grundwasserentnahme 

Auswirkungen auf grundwasserabhängige Ökosysteme, insbesondere im Bereich des 

Erdbeergrabens, hat. Dies hat sich, wie bereits dargelegt, letztes Jahr im Sommer 2025 

durch das zweimalige Trockenfallen des Erdbeergrabens bestätigt. 

 

Im vorliegenden Fall wurden die besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in 

Nummer 2.3 der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien durch das Büro für 

Landschafts- und Gewässerökologie Gabriele Ditter im März 2024 betrachtet. 

 

Insofern war die Feststellung der UVP-Pflicht nach Offenlage der erneuten Antragsun-

terlagen notwendig. Bei der Feststellung der UVP-Pflicht handelt es sich um eine ver-

fahrensgestaltende Behördenentscheidung, nicht dagegen um einen isoliert anfechtba-

ren Bescheid gegenüber dem Antragsteller (§ 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG). Daher war im 

vorliegenden Verfahren aufgrund der summarischen Vorprüfungsentscheidung eine 

Anpassung notwendig. 

 

Die erneute summarische Vorprüfung führte zur Feststellung der UVP-Pflicht, welche 

am 04.12.2024 bekanntgegeben wurde. Letztlich bestätigten sich die erheblichen Um-

welteinwirkungen und die Notwendigkeit einer Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung durch das Trockenfallen des Erdbeergrabens.  

 

2. Fehlende Durchführung der UVP 

Nach Feststellung der UVP-Pflicht war die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung zwingend erforderlich. Das Vorhaben unterliegt der Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Nach § 7 UVPG ist bereits dann eine UVP durch-

zuführen, wenn erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen wer-

den können. Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. 
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Gemäß § 16 UVPG ist der Vorhabenträger verpflichtet, einen UVP-Bericht vorzulegen, 

der die entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen darstellt. Die UVP ist integraler 

Bestandteil der Zulassungsentscheidung. Eine Entscheidung ohne Durchführung der 

UVP ist unzulässig. 

 

Die Antragstellerin wurde mehrfach zur Vorlage eines UVP-Berichts aufgefordert. Ins-

besondere gab es am 13.11.2025 ein Scopingtermin gemäß 15 UVPG und der Unter-

suchungsrahmen wurde am 16.12.2025 schriftlich mitgeteilt. Gleichwohl hat sie die 

Durchführung der UVP ausdrücklich abgelehnt (Schreiben des Bevollmächtigten vom 

20.04.2026).  

 

Damit fehlt eine zwingende Entscheidungsgrundlage. Die Genehmigungsfähigkeit des 

Vorhabens kann nicht festgestellt werden. Die Antragstellerin ist ihren Mitwirkungs-

pflichten nicht nachgekommen. Die Behörde hat ihre Pflicht aus § 25 Verwaltungsver-

fahrensgesetz (VwVfG) erfüllt, indem sie wiederholt auf die Erforderlichkeit der fehlen-

den Unterlagen hingewiesen und konkrete Anforderungen formuliert hat. Nach § 16 

UVPG obliegt die Beibringung der entscheidungserheblichen Unterlagen dem Vorha-

benträger. Diese Pflicht wurde bewusst nicht erfüllt. Der Amtsermittlungsgrundsatz 

nach § 24 VwVfG verpflichtet die Behörde nicht, die dem Antragsteller obliegenden Un-

terlagen selbst zu erstellen. Die fehlende Mitwirkung führt dazu, dass der Antrag nicht 

entscheidungsreif ist. Dies geht zulasten der Antragstellerin. 

 

Die Ablehnung ist bereits aus formellen Gründen gerechtfertigt. 

 

Nach § 25 Abs. 1 VwVfG wirkt die Behörde auf die Ergänzung unvollständiger Angaben 

hin. Dieser Pflicht ist die Behörde umfassend nachgekommen, indem sie die Antrag-

stellerin wiederholt zur Vorlage eines UVP-Berichts sowie eines Befreiungsantrags auf-

gefordert und die hierfür erforderlichen Unterlagen konkretisiert hat. 

 

Nach § 16 UVPG ist der Vorhabenträger verpflichtet, die für die Umweltverträglichkeits-

prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Diese Mitwirkungspflicht ist zentrale Vo-

raussetzung für die Entscheidungsreife des Antrags (vgl. Landmann/Rohmer Um-

weltR/Hofmann, 108. EL August 2025, UVPG § 16 Rn. 1-7). Insgesamt hängen die Fol-
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gen eines Verstoßes gegen die Mitwirkungspflicht des § 16 UVPG und damit seine ef-

fektive Durchsetzbarkeit eng mit den Folgen zusammen, die man einer fehlerhaften 

Durchführung einer UVP oder ihrem pflichtwidrigen Unterlassen zuteilwerden lässt.  

 

Auch nach § 103 Abs. 6 S. 2 LWG ist die Behörde berechtigt, Fristen zur Vervollständi-

gung der Antragsunterlagen zu setzen und bei deren Nichteinhaltung über den Antrag 

auf Grundlage der unvollständigen Unterlagen zu entscheiden. Die Antragstellerin hat 

die Mitwirkung nicht nur unterlassen, sondern ausdrücklich verweigert. Der Bevollmäch-

tigte der Antragstellerin hat durch die Erhebung der Klage vor dem Verwaltungsgericht 

Koblenz vom 20.04.2026 ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, dass sie die Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Stellung eines naturschutzrechtli-

chen Befreiungsantrags nicht für erforderlich hält. Dieses Verhalten bestätigt, dass die 

Antragstellerin nicht bereit ist, die zur Entscheidung über den Antrag erforderlichen Un-

terlagen vorzulegen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die bestehende Unvollstän-

digkeit der Antragsunterlagen innerhalb eines angemessenen Zeitraums behoben wird. 

Eine weitere Fristsetzung oder Verfahrensfortführung würde vor diesem Hintergrund zu 

keiner entscheidungserheblichen Sachverhaltsaufklärung führen. Die fehlende Mitwir-

kung geht daher zulasten der Antragstellerin. 

 

3. Fehlender Befreiungsantrag als zwingende Zulassungsvoraussetzung (§ 12 

Abs. 1 Nr. 2 WHG) 

Der Antrag ist auch materiell-rechtlich nicht genehmigungsfähig. Nach § 12 Abs. 1 Nr. 

2 WHG ist eine wasserrechtliche Erlaubnis zu versagen, wenn andere öffentlich-recht-

liche Vorschriften entgegenstehen. Das Vorhaben stellt eine unzulässige Handlung im 

Nationalpark dar, siehe § 14 Abs. 2 Nr. 4 NPHHStV, da die Lebensstätten der Pflanzen 

und Tiere zumindest nachhaltig gestört werden. Dieser normiert, dass „[a]bweichend 

von § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 

S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 

(BGBl. I S. 3154), von den Vorschriften nach § 14 im Einzelfall nach Maßgabe des § 67 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 1 BNatSchG Befreiung erteilt werden 

[kann], soweit der Zweck des Nationalparks (§ 4) nicht entgegensteht. § 67 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 BNatSchG findet keine Anwendung.“. Eine Zulassung ist nur im Wege 

einer Befreiung nach § 16 NPHHStV i. V. m. § 67 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG möglich. Der 
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Befreiungsantrag ist damit zwingende materielle Zulassungsvoraussetzung im wasser-

rechtlichen Verfahren. Ohne eine solche Befreiung steht das Verbot des § 14 Abs. 2 Nr. 

4 NPHHStV als sonstige öffentlich-rechtliche Vorschrift im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 2 

WHG der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis unmittelbar entgegen. Da ein sol-

cher Antrag nicht gestellt wurde und verweigert wird, liegt ein zwingender Versagungs-

grund vor. 

 

4. Keine Fortwirkung der Erlaubnisfiktion (§ 14 Abs. 3 LWG) 

Die Antragstellerin kann sich nicht auf § 14 Abs. 3 LWG berufen. Die Vorschrift ermög-

licht lediglich eine vorübergehende Fortführung der Gewässerbenutzung bis zur Ent-

scheidung über den Antrag (gesetzliche Erlaubnisfiktion). Mit der Ablehnung des An-

trags entfällt diese Grundlage. Eine aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen 

die Ablehnung lässt die gesetzliche Erlaubnisfiktion nicht wieder aufleben. 

 

Unabhängig davon setzt die Vorschrift voraus, dass ein prüffähiger Antrag vorliegt und 

das Verfahren ordnungsgemäß betrieben wird. Dies ist vorliegend aufgrund der verwei-

gerten Mitwirkung nicht der Fall. Eine Anwendung der Erlaubnisfiktion würde zu einer 

Fortsetzung der Gewässerbenutzung ohne materielle Prüfung und trotz entgegenste-

hender öffentlich-rechtlicher Vorschriften führen und ist daher ausgeschlossen. 

 

5. Untersagung der weiteren Grundwasserentnahme 

Mit Wegfall der Erlaubnisfiktion ist die weitere Grundwasserentnahme ohne wasser-

rechtliche Erlaubnis unzulässig, vgl. §§ 8 ff. WHG. Zur Klarstellung der Rechtslage und 

zur Durchsetzung des Gewässerschutzes ist die Entnahme einzustellen. 

 

6. Zwangsgeldandrohung 

Die Androhung des Zwangsgeldes beruht auf den Vorschriften des Verwaltungsvollstre-

ckungsrechts des Landes Rheinland-Pfalz (insbesondere §§ 61 ff. LVwVG). Die Ein-

stellung der Grundwasserentnahme in Ziffer 2 stellt einen vollstreckbaren Verwaltungs-

akt dar, der auf ein Unterlassen gerichtet ist. Zur Durchsetzung dieser Verpflichtung ist 

die Androhung eines Zwangsmittels erforderlich. Das Zwangsgeld ist das geeignete 

Zwangsmittel, da es die Antragstellerin als wirtschaftlich tätiges Unternehmen wirksam 

zur Einhaltung der Untersagungsverfügung anhalten kann. Mildere Mittel sind nicht er-

sichtlich. 
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Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes wurde unter Berücksichtigung der wirtschaft-

lichen Bedeutung der Grundwasserentnahme sowie des Gewichts der zu schützenden 

Rechtsgüter festgesetzt. Die Grundwasserentnahme dient der gewerblichen Nutzung 

und hat für die Antragstellerin erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Gleichzeitig sind 

hochrangige Umweltgüter betroffen, insbesondere der Schutz eines Nationalparks so-

wie aquatischer Lebensräume. Vor diesem Hintergrund ist ein Zwangsgeld in Höhe von 

25.000 € angemessen und erforderlich. Die Höhe bewegt sich im Rahmen der gesetz-

lichen Vorgaben und ist verhältnismäßig. 

Die Zwangsgeldandrohung ist auch im Übrigen verhältnismäßig. Sie ist geeignet, die 

Einhaltung der Untersagung sicherzustellen, erforderlich, da mildere Mittel nicht zur 

Verfügung stehen, und angemessen, da das öffentliche Interesse am Schutz der Um-

welt das wirtschaftliche Interesse der Antragstellerin überwiegt. 

 

7. Kostenentscheidung 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 2 Abs. 1, 10 und 13 Abs. 1 Nr. 1 LGebG 

sowie den §§ 1, 8 Abs. 1 und 5, 11 und 12 Kostenordnung zum Landesverwaltungsvoll-

streckungsgesetz (LVwVGKostO). 

 

 

Rechtsgrundlagen 

 

Aktuelle Fassungen von Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften 

sind im Internet frei zugänglich. Gesetze und Rechtsverordnungen des Bundes sind auf 

der Seite des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz "www.gesetze-

im-internet.de", Verwaltungsvorschriften auf der Internetseite des Bundesministeriums 

des Innern "www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de" und die Landesgesetze sowie 

Rechtsverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz auf der Seite des Ministeriums der 

Justiz des Landes Rheinland-Pfalz unter "www.landesrecht.rlp.de" zu finden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch 

 

bei der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 

Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz 

 

• schriftlich, 

• in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes,  

• schriftformersetzend nach § 3 a Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und  

§ 9 a Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes oder 

• zur Niederschrift erhoben werden. 

 

 

In Vertretung 

gez. 

Thomas Müller 


